
Entschließung1) 
der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 

vom 25. Mai 2016 
___________________________________________________________________ 

 
 

EU-Datenschutz-Grundverordnung  
erfordert zusätzliche Ressourcen für Datenschutzbehörden 

 
Am 14. April 2016 hat das Europäische Parlament dem neuen Rechtsrahmen für den 
Datenschutz in Europa zugestimmt. Wesentlicher Teil des Rechtsrahmens ist die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung, deren Text am 4. Mai 2016 im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wurde. Die Verordnung ist am 25. Mai 2016 in Kraft 
getreten und zwei Jahre später verbindlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union anzuwenden. 
 
Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 
weist darauf hin, dass mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung eine Reihe neuer 
bzw. erweiterter Aufgaben auf sie zukommen. Hierzu gehören insbesondere:  
 

• Bearbeitung von Beschwerden und Beratung Betroffener sowie datenschutz-
rechtliche Beratung und Kontrolle von Unternehmen nunmehr unter Beach-
tung des erweiterten räumlichen Anwendungsbereichs der Verordnung 
(Marktortprinzip), 

 
• verpflichtende Beratung von Behörden und Unternehmen bei der Daten-

schutz-Folgenabschätzung, insbesondere im Rahmen der vorherigen Konsul-
tation der Aufsichtsbehörde, sowie Beratung bei der Umsetzung neuer Anfor-
derungen wie Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundli-
che Voreinstellungen (Privacy By Design, Privacy By Default),  

 
• Aufbau und Anwendung eines Kooperationsverfahrens zwischen Daten-

schutzbehörden in Europa bei grenzüberschreitenden Datenverarbeitungen 
(One-Stop-Shop), Verpflichtung zur gegenseitigen Amtshilfe und umfassender 
Austausch von Informationen zwischen federführenden und betroffenen Auf-
sichtsbehörden jeweils mit kurzen Bearbeitungsfristen, 
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• Etablierung eines Kohärenzverfahrens zwischen den Datenschutzbehörden in 
Europa zur Gewährleistung der europaweit einheitlichen Anwendung der Ver-
ordnung, Mitwirkung im Europäischen Datenschutzausschuss, 

 
• europaweit einheitliche Auslegung der Grundverordnung in Bezug auf fehlen-

de Regelungen (z. B. zur Videoüberwachung oder zum Scoring) und neue An-
forderungen (z. B. Recht auf transparente Information oder Recht auf Daten-
übertragbarkeit), 

 
• Erarbeitung von Stellungnahmen und Billigung von branchenspezifischen 

Verhaltensregeln zur ordnungsgemäßen Anwendung der Verordnung, Erar-
beitung von Zertifizierungskriterien, ggf. Durchführung von Zertifizierungen, 
Erarbeitung von Kriterien für die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen, ggf. 
Durchführung der Akkreditierung, 

 
• Bearbeitung von gerichtlichen Rechtsbehelfen Betroffener gegen Entschei-

dungen von Aufsichtsbehörden, 
 

• Ausübung neuer bzw. erweiterter Befugnisse der Datenschutzbehörden zur 
Erteilung von Anordnungen gegenüber den Verantwortlichen nunmehr auch 
im öffentlichen Bereich sowie Berücksichtigung zusätzlicher Tatbestände für 
Ordnungswidrigkeiten und eines erweiterten Bußgeldrahmens. 

 
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten, die 
Aufsichtsbehörden zur Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit mit den erforderlichen 
personellen, finanziellen und technischen Ressourcen auszustatten (Art. 52 Abs. 4 
DSGVO). Aus Sicht der Datenschutzkonferenz ist es für die  Bewältigung der neuen 
Aufgaben zwingend erforderlich, für die Datenschutzbehörden in Deutschland erwei-
terte personelle und finanzielle Ressourcen vorzusehen. Dies gilt bereits für die jetzt 
laufende Vorbereitungsphase, in der die Weichen für eine funktionierende Umset-
zung der Datenschutz-Grundverordnung gestellt werden. Die Konferenz appelliert 
deshalb an die Gesetzgeber in Bund und Ländern, rechtzeitig die haushaltsrechtli-
chen Vorkehrungen für eine jeweils angemessene, erweiterte Ausstattung der Da-
tenschutzbehörden zu treffen. Nur so lassen sich die zusätzlichen Aufgaben der Da-
tenschutz-Grundverordnung von den Datenschutzbehörden in Deutschland effektiv 
wahrnehmen. 
 
1) bei Enthaltung Bayerns (Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz 

und Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) 


